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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §37 Abs7 idF 1996/201

EStG 1988 §38 Abs1

EStG 1988 §67 Abs1

EStG 1988 §67 Abs2

Rechtssatz

Die mit § 37 Abs. 7 EStG 1988 beabsichtigte Vermeidung einer doppelten Begünstigung von

Dienster ndungsvergütungen tritt nach der für das Streitjahr 2016 geltenden Rechtslage dann nicht ein, wenn bei

richtiger lohnsteuerlicher Behandlung der Dienster ndungsprämien zwar eine (teilweise) Versteuerung mit dem festen

Steuersätzen des § 67 EStG 1988 hätte erfolgen müssen, dafür aber andere (später ausbezahlte) sonstige Bezüge (etwa

der 13. und 14. Monatsbezug) wegen Sechstelüberschreitung zum vollen Tarif zu versteuern gewesen wären. Eine vom

Gesetzgeber nicht gewollte doppelte steuerliche Begünstigung der Dienster ndungsvergütung liegt nicht vor, wenn

lediglich auf Grund des zufälligen Auszahlungszeitpunktes der feste Steuersatz des § 67 EStG 1988 zur Anwendung

kommt (bzw. kommen müsste), über das Kalenderjahr betrachtet aber andere sonstige Bezüge wegen der

begünstigten Besteuerung der Dienster ndungsprämie zum vollen Tarif versteuert werden müssen. Teleologische,

historische und verfassungsrechtliche Erwägungen sprechen dafür, die Ausschlussbestimmung des § 37 Abs. 7 EStG

1988 dahingehend auszulegen, dass ein solcher Jahressechstelüberhang einer Progressionsermäßigung nach § 38 EStG

1988 im Rahmen der Veranlagung zugänglich ist (vgl. Fuchs in Doralt et al, EStG21, § 38 Tz 14/1;

Bramerdorfer/Kovacevic, Steuerliche Behandlung von Dienster ndungsvergütungen, SWK 2018, 969 ; Jakom/Kanduth-

Kristen EStG, 2020, § 38 Rz 14).
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